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Wir haben daraufhin mehrmals die von Ihnen genannte Stelle vor Ort besucht, konnten dabei 
zwar keine unmittelbare Gefahrensituation beobachten, jedoch vergleichsweise häufig eine 
"Beugung" der geltenden Verhaltensregeln im Zusammenhang mit dem Rechtsabbiegen bei 
Rot erkennen (Anhaltepflicht). Auch schienen die hierbei erzielbaren Abbiegegeschwindigkei-
ten aufgrund der relativ breiten Fahrspur und der spezifischen geometrischen Verhältnisse als 
verhältnismäßig hoch. Auch potentielle Sichtbeeinträchtigungen für bei Rot rechtsabbiegende 
Fahrzeugführer*innen, durch regulär bei Rot haltende Fahrzeuge, sind aufgrund der baulichen
Gegebenheiten des Knotens durchaus vorstellbar.

Wir haben uns die Entscheidungsfindung wahrlich nicht leicht gemacht, zumal die "harten Fak-
ten" gegen einen Abbau des Verkehrszeichens Z. 720 sprechen, uns jedoch letztlich Ihrer Be-
trachtungsweise angeschlossen. Auch wir erachten einen weiteren Verbleib des Verkehrszei-
chens Z. 720 an der von Ihnen genannten Stelle - anders als in der Gegenrichtung - als nicht 
mehr vertretbar. Ein Abbau dieses Verkehrszeichens Z. 720 wurde bereits angeordnet und 
wird wohl auch zeitnah erfolgen.

Wir bitten Sie und alle anderen Passanten sich in den nächsten Wochen nicht bedingungslos 
auf ihr "Grün" zu verlassen, da es wohl noch eine gewisse Umgewöhnungszeit bedarf, bis alle 
Rechtsabbieger die bislang gewohnten Verhaltensweisen abgelegt haben. ...“

Der Abbau des fraglichen Verkehrszeichens Z. 720 wurde daraufhin durch das Mobilitätsrefe-
rat angeordnet und wenig später auch vollzogen.

Ergänzend möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass im Zuge des bereits angeordneten alters-
bedingten Austauschs der LSA Authariplatz und der damit verbundenen Ausstattung aller Fuß-
gängerfurten mit Zusatzeinrichtungen für Sehbehinderte, auch das derzeit noch vorhandene 
Grünpfeilschild auf der Kreuzungswestseite abgebaut werden muss.

Wir bitten um Verständnis für unsere Entscheidung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. 
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